
Gemäß § 181 Abs. 1 S. 2 AktG bescheinige ich, dass die nachstehende Abschrift eine 
vollständige Wiedergabe der Satzung der Firma APONTIS PHARMA AG ist und dass 
die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss der Hauptversammlung 
über die Änderung der Satzung vom 12. Mai 2023- meine UVZ-Nr. 1844/2023 - und 
die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten 
vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Düs/eldorf, den 25. Mai 2023

Dr. Joachim Tebben
Notar
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I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Rechtsform; Firma; Sitz; Geschäftsjahr

1.1 Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft und führt die Firma

APONTIS PHARMA AG.

1.2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Monheim am Rhein.

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Zulassung und 
der Vertrieb von Arzneimitteln und Diagnostika, die Ein- und Auslizenzierung darauf 
basierender Schutzrechte, sowie die Erbringung darauf bezogener Dienst- und 
Beratungsleistungen für Dritte.

2.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen im In- und Ausland zu gründen, zu 
erwerben, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen zu leiten, insbesondere 
solche, deren Unternehmensgegenstand sich ganz oder teilweise auf den Gegenstand des 
Unternehmens der Gesellschaft gemäß § 2.1 erstreckt. Sie kann Unternehmen, an denen sie 
beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung 
der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene 
Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Die Gesellschaft darf 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten.

§ 3 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften etwas Abweichendes bestimmen.

II. 
Grundkapital und Aktien

§ 4 Grundkapital

4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

EUR 8.500.000.

4.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.500.000 Stückaktien. Der auf die Stückaktien jeweils 
entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital beträgt EUR 1,00.

4.3 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.250.000,00 eingeteilt in bis zu Stück 3.250.000 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Options
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oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus gegen Bareinlage 
ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder einem 
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des 
Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 19. April 2021 bis zum 19. April 2026 
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch 
machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung 
erfüllen, oder, soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein 
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten 
Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 
nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und 
auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, 
festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

4.4 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 27. April 2026 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ein- oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 4.250.000,00 
durch Ausgabe von bis zu 4.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien 
(Stammaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/1). 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe an am Gewinn teil.

Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, soweit der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats nicht von den nachfolgenden Ermächtigungen, das Bezugsrecht auszuschließen, 
Gebrauch macht. Die neuen Aktien können auch von einem durch den Vorstand zu 
bestimmenden Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen (Finanzinstitut) odereinem Konsortium solcher Kredit
öder Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine 
oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2021/1 in den 
folgenden Fallen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen:

a) zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträgen;

b) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von der Gesellschaft und/oder 
ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 
ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen sowie Genussrechten mit 
Options- oder Wandlungsrecht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 
Erfüllung ihrer Optionsausübungs- bzw. Wandlungspflichten zustünde;

c) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals 10 %des bei Wirksamwerden der Ermächtigung bestehenden oder-sofern 
dieser Betrag niedriger ist - im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
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der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze 
ist der anteilige Betrag des Grundkapitals abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene 
Aktien entfällt, die seit dem 28. April 2021 unter vereinfachten Bezugsrechtsausschluss 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 
sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/oder 
Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit 28. April 
2021 in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

d) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien im 
Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Zweck des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder anderen 
mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Wirtschaftsgütern sowie von Forderungen gegen die Gesellschaft.

4.5 Der Vorstand ist ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen bei Aktienausgabe bei der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2021/1 festzulegen.

§ 5 Form; Verbriefung

5.1 Die Aktien lauten auf den Inhaber. Aktien aus einer Kapitalerhöhung lauten gleichfalls auf den 
Inhaber, es sei denn, im Beschluss über die Kapitalerhöhung wird eine andere Bestimmung 
getroffen.

5.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über 
mehrere Aktien (Sammelurkunden) auszustellen. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung 
ihrer jeweiligen Anteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine 
Verbriefung nach den Regeln einer Börse, an der die Aktien zugelassen sind, erforderlich ist.

5.3 Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteil- und 
Erneuerungsscheine werden vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat bestimmt. 
Das Gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Schuldscheine.

5.4 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 
Absatz 2 Satz 3 AktG geregelt werden.

III.
Vorstand

§ 6 Zusammensetzung; Geschäftsordnung

6.1 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.
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6.2 Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann 
stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des 
Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

6.3 Der Aufsichtsrat hat das Recht, eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen. Falls der 
Aufsichtsrat keine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt, gibt sich der Vorstand selbst 
durch einstimmigen Beschluss aller Vorstandsmitglieder eine Geschäftsordnung, welche der 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.

§ 7 Geschäftsführung

7.1 Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung und der Geschäftsordnung für den 
Vorstand zu führen.

7.2 Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands im 
Innenverhältnis zu ihrer Vornahme der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

7.3 Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von 
Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Bedingungen 
genügt, im Voraus erteilen.

§ 8 Vertretung

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle 
oder einzelne Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. Die Vorstandsmitglieder sind 
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte 
abzuschließen (Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung des § 181, 2. Alt. BGB).

IV.
Aufsichtsrat

§ 9 Zusammensetzung; Wahl

9.1 Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.

9.2 Die Aufsichtsratsmitglieder werden jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn 
der Amtszeit beschließt, sofern die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für alle oder 
einzelne Aufsichtsratsmitglieder eine kürzere Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, wird bei der Berechnung der Amtszeit nicht mitgerechnet. Eine 
Wiederwahl ist zulässig.

9.3 Für alle oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder können gleichzeitig mit der Wahl der 
Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden, die jeweils an die Stelle eines 
vorzeitig ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, als dessen Ersatzmitglied sie gewählt wurden, 
treten, sofern nicht vor Wirksamwerden des Ausscheidens durch die Hauptversammlung ein
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9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des 
Ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit der Beendigung der nächsten Hauptversammlung, 
in der ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird. Das Amt des Ersatzmitglieds erlischt 
spätestens mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

Die Bestellung des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds 
erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, sofern die 
Hauptversammlung nicht im Rahmen von § 9.2 eine andere Amtszeit beschließt.

Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt durch schriftliche 
Mitteilung gegenüber der Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand, auch ohne wichtigen 
Grund niederlegen. Es genügt die Mitteilung gegenüber einem Vorstandsmitglied unter 
Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die Niederlegung hat mit einer Frist von 
vier Wochen zu erfolgen. Der Vorstand kann einer Verkürzung der Niederlegungsfrist oder 
einem Verzicht auf die Wahrung der Niederlegungsfrist zustimmen. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ist in jedem Fall eine Niederlegung mit sofortiger Wirkung möglich.

§ 10 Vorsitzender; Stellvertreter; Ausschüsse

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Die Wahl 
findet im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder gewählt 
worden sind, in einer ohne besondere Einberufung abgehaltenen Sitzung statt. Die Amtszeit 
des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit bei der Wahl keine kürzere 
Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglieder des Aufsichtsrats. Scheidet der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen 
vorzunehmen.

Die Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats leitet das an Lebensjahren älteste anwesende 
Mitglied des Aufsichtsrats.

Der Stellvertreter hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn 
dieser verhindert ist und das Gesetz, diese Satzung oder die Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrats nichts anderes bestimmen.

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte Ausschüsse, 
insbesondere einen Prüfungs-, einen Präsidial- und Nominierungs- sowie einen 
Vergütungsausschuss bilden und diesen bestimmte Aufgaben und entscheidende Befugnisse 
übertragen. Aufgaben, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse bestimmt der Aufsichtsrat 
in seiner Geschäftsordnung oder durch gesonderten Beschluss. Dem Aufsichtsrat ist 
regelmäßig über die Arbeit der Ausschüsse zu berichten.

§ 11 Vergütung Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche feste Grundvergütung in Höhe von EUR 
25.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält EUR 40.000,00, sein Stellvertreter erhält 
EUR 30.000,00. Jedes Mitglied eines Ausschusses erhält eine zusätzliche jährliche Vergütung 
von EUR 5.000,00, der Vorsitzende des Ausschusses eine solche von EUR 10.000,00. Für die 
Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats bleibt § 113 Abs. 2 AktG unberührt.
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11.2 Sämtliche vorgenannten Vergütungen sind jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres binnen 
eines Monats zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss des 
Aufsichtsrats nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehören, erhalten für dieses 
Geschäftsjahr eine entsprechende zeitanteilige Vergütung. Eine zeitanteilige Vergütung für 
Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der betreffende Ausschuss im entsprechenden 
Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat. Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats die auf ihre Vergütung zu entrichtende Umsatzsteuer.

11.3 Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats die durch die Ausübung ihres 
Amtes entstehenden angemessenen Auslagen. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft 
erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der 
Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuüben.

11.4 Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz, insbesondere in 
Form einer Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) zur Absicherung der gesetzlichen 
Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung.

§ 12 Sitzungen

12.1 Der Aufsichtsratsvorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, beruft die Sitzungen 
des Aufsichtsrats unter Angabe der einzelnen Tagesordnungspunkte ein. Beschlussanträge zu 
Gegenständen der Tagesordnung sollen so rechtzeitig vor der Sitzung mitgeteilt werden, dass 
auch eine schriftliche Stimmabgabe in der Sitzung nicht anwesender Mitglieder des 
Aufsichtsrats möglich ist.

12.2 Die Einberufung kann schriftlich, per E-Mail, per Telefax oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel erfolgen.

12.3 Der Vorstand ist auf Verlangen des Aufsichtsrats verpflichtet, an Sitzungen teilzunehmen und 
dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz, dieser Satzung und der Geschäftsordnung für 
den Vorstand festgelegten Umfang zu berichten.

12.4 Ist ein Gegenstand der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf 
hierüber nur beschlossen werden, wenn kein anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht. 
Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen 
einer vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter, zu 
bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss 
wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht 
widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben.

12.5 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Im Übrigen 
hält er Sitzungen ab, sooft und sobald das Interesse der Gesellschaft es erfordert. In 
begründeten Ausnahmefällen können diese Sitzungen auf Anordnung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats, im Falle seinerVerhinderung auf Anordnung seines Stellvertreters, im Wege der 
Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden.

12.6 Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand können unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seinerVerhinderung sein 
Stellvertreter, unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Eine solche Sitzung muss binnen zwei 
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(2) Wochen nach der Einberufung stattfinden. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so 
kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand unter Mitteilung des Sachverhalts und der 
Angabe einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen.

§ 13 Beschlussfassung; Protokoll

13.1 Der Aufsichtsrat ist im Rahmen von Sitzungen beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
eingeladen sind und mindestens drei der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat zu bestehen 
hat, an der Beschlussfassung teilnehmen. Als Teilnahme gilt auch eine Enthaltung. Abwesende 
Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats oder seiner 
Ausschüsse dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen.

13.2 Soweit Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, fasst der Aufsichtsrat seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Eine Stimmenthaltung gilt 
nicht als abgegebene Stimme. Im Falle der Stimmgleichheit stehen dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden bei einer erneuten Abstimmung, sofern auch diese Stimmgleichheit 
ergibt, zwei Stimmen zu.

13.3 Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen in Textform (§ 126 b BGB) oder 
Beschlussfassungen per Videokonferenz oder Telefonkonferenz oder in anderer 
vergleichbarer Form zulässig, wenn dies vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird. 
Fernmündliche Stimmabgaben sind unverzüglich durch das abstimmende 
Aufsichtsratsmitglied in Textform (§ 126 b BGB) zu bestätigen. Außerhalb von Sitzungen 
gefasste Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern in 
Textform (§ 126 b BGB) zugeleitet. Darüber hinaus sind Beschlussfassungen außerhalb von 
Sitzungen nur zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren widerspricht.

13.4 Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen und 
aüfzubewahren. Sie sind vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem 
Stellvertreter, zu unterzeichnen. Die Niederschrift wird den Aufsichtsratsmitgliedern 
unverzüglich nach Unterzeichnung in Abschrift zugeleitet. In der Niederschrift sind Ort und 
Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt 
der Verhandlung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats wiederzugeben. Beschlüsse außerhalb 
von Sitzungen werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch seinen 
Stellvertreter, oder von einem vom Aufsichtsrat dazu bestimmten Mitglied schriftlich 
festgehalten, von ihm unterschrieben, aufbewahrt und allen Aufsichtsratsmitgliedern 
unverzüglich in Abschrift zugeleitet.

§ 14 Vertretung

14.1 Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Aufsichtsrats 
durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter abgegeben. 
Der Vorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, ist ermächtigt, Erklärungen für den 
Aufsichtsrat entgegenzunehmen. § 78 Absatz 2 Satz 2 AktG bleibt unberührt.
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§ 15 Befugnisse

15.1 Die Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats werden durch das Gesetz und diese Satzung 
bestimmt. Der Zuständigkeit des Aufsichtsrats unterliegt auch die Beauftragung des 
Abschlussprüfers nach dessen Wahl durch die Hauptversammlung.

15.2 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und der Bestimmungen dieser Satzung.

15.3 Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen und Ergänzungen dieser Satzung zu beschließen, die 
nur deren Fassung betreffen.

V. 
Hauptversammlung

§ 16 Ort; Einberufung

16.1 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Börsenplatz, oder 
in einer anderen inländischen Stadt mit mindestens 500.000 Einwohnern statt.

16.2 Die Einberufung der Hauptversammlung muss, sofern das Gesetz keine abweichende Frist 
vorsieht, mindestens dreißig (30) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgen. Die Mindestfrist verlängert sich um die Tage 
der Anmeldefrist des § 16.3. Für die Fristberechnung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

16.3 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbesitz 
nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder 
englischer Sprache mindestens sechs (6) Tage vor der Versammlung zugehen (Anmeldefrist). 
Der Vorstand kann in der Einberufung der Hauptversammlung eine kürzere, in Tagen zu 
bemessende Anmeldefrist vorsehen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Einzelheiten der 
Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung festzulegen.

16.4 Die Berechtigung nach § 16.3 ist durch einen in Textform und in deutscher oder englischer 
Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Institutes über den 
Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten 
Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.

16.5 Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch 
ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche 
oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 
ausüben können. Macht der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch, macht er die 
näheren Einzelheiten des Verfahrens mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt. 
Aktionäre, die gemäß Satz 1 an der Hauptversammlung teilnehmen, sind weder berechtigt, 
gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch einzulegen noch gemäß § 245 
Absatz 1 Nr. 1 AktG befugt, diese anzufechten.
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16.6 Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 
(virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller 
Hauptversammlungen in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Eintragung dieser 
Satzungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft. Auf die virtuelle 
Hauptversammlung finden alle Regelungen dieser Satzung für Hauptversammlungen 
Anwendung, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorsieht oder in dieser Satzung 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

16.7 Mitgliedern des Aufsichtsrats ist im Falle der virtuellen Hauptversammlung die Teilnahme an 
der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung gestattet.

§ 17 Versammlungsleitung

17.1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine 
andere von ihm zu bestimmende Person. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats bzw. des anderweitig bestimmten Versammlungsvorsitzenden wählen die in der 
Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder den Versammlungsvorsitzenden. 
Wenn eine Wahl nach dem vorstehenden Verfahren nicht zustande kommt, wird der 
Versammlungsvorsitzende von der Hauptversammlung gewählt.

17.2 Der Versammlungsvorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der 
die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der 
Abstimmung. Der Versammlungsvorsitzende kann die Reihenfolge der Redebeiträge 
bestimmen und ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten 
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Frage- oder 
Redebeiträge festzusetzen.

§ 18 Abstimmung

18.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung.

18.2 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren 
Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung 
bekannt gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 AktG bleibt 
unberührt.

18.3 Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Macht der Vorstand von dieser Ermächtigung 
Gebrauch, macht er die näheren Einzelheiten des Verfahrens der Briefwahl mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt.

18.4 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, sofern das Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit nicht zwingend 
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vorschreibt. Sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, 
genügt die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, es sei 
denn das Gesetz oder diese Satzung schreibt zwingend etwas anderes vor. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 19 Ton- und Bildübertragungen

19.1 Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugsweise oder 
vollständig in Ton und Bild übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form 
erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.

19.2 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen auch ohne an der 
Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
abgeben können (Briefwahl). Der Vorstand kann Umfang und Verfahren der Briefwahl im 
Einzelnen regeln.

19.3 Der Vorstand ist ferner ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor Ort 
anwesend oder vertreten zu sein, an der Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben 
können (Online-Teilnahme). Der Vorstand kann Umfang und Verfahren der Online-Teilnahme 
im Einzelnen regeln.

VI. 
Jahresabschluss; Gewinnverwendung

§ 20 Jahresabschluss

Die Aufstellung, Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses erfolgen 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.

§ 21 Gewinnverwendung

21.1 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten 
Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.

21.2 Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses den 
Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und 
eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 
Die Einstellung eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, 
soweit die anderen Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals 
übersteigen würden.
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VII.
Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand

22.1 Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen der Gesellschaft 
unterwerfen sich die Aktionäre für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder Mitgliedern 
von Organen der Gesellschaft dem ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft, soweit dem 
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Dies gilt auch für Streitigkeiten, mit 
denen der Ersatz eines aufgrund falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher 
Kapitalmarktinformationen verursachten Schadens geltend gemacht wird. Ausländische 
Gerichte sind für solche Streitigkeiten nicht zuständig.

§ 23 Gründungskosten; Aufwand des Formwechsels

23.1 Das Grundkapital der Gesellschaft ist in Höhe von EUR 6.500.000 durch Formwechsel der PP 
Pharma HoldCo GmbH, einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 
Monheim am Rhein, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der 
Registernummer HRB 92340, erbracht.

23.2 Die Gesellschaft trägt die Kosten des Formwechsels, insbesondere Gerichts- und Notarkosten, 
Kosten der Rechtsberatung, Kosten für die Gründungsprüfung und Kosten der 
Gesellschafterversammlung, in Höhe von EUR 83.800,00.

23.3 Den Aufwand (Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichtskosten sowie Bankgebühren) der 
Gründung der Gesellschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt die Gesellschaft bis 
zu insgesamt EUR 2.500,00.
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